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Beschlussvorlage

Federführend:
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Vorlage-Nr:
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Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/17/173

nichtöffentlich
30.08.2017

Jörg-Andreas Rechter
Gunnar Werner
Jörg-Andreas Rechter

Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch auf den 1.1.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.09.2017 Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
10.10.2017 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Tornesch wurde zum 1.1.2014 von der Kameralistik auf die 
Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt. Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO-Doppik 
(GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung) ergibt sich hieraus für die Stadt Tornesch die 
Verpflichtung, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung auf den 1.1.2014 aufzustellen.

Nunmehr, nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2014 mit externer Unterstüt-
zung der Verwaltung, soll diese gemäß § 95 n Abs. 5 GO in Verbindung mit § 95 n Abs. 6 
und Abs. 1 Nr. 4 GO (GO = Gemeindeordnung S-H) durch den Ausschuss zur Prüfung der 
Jahresrechnung geprüft werden.

Diese Prüfung soll sich insbesondere auf folgende Dinge erstrecken:

- das Inventar und die Inventur,
- die Bewertung des Anlagevermögens,
- die Vollständigkeit und Bilanzierung der Sonderposten,
- die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten,
- die Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie
- die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Gliederung der Eröffnungsbilanz, zur Gegenüberstellung des Vermögens und der Ver-
bindlichkeiten der Stadt, erfolgt nach den Vorgaben des § 48 Abs. 1 und Abs. 2 der GemH-
VO-Doppik. Danach soll die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Tornesch vermitteln.

Die einzelnen Bilanzpositionen werden gemäß § 51 GemHVO-Doppik im beigefügten An-
hang zu der Eröffnungsbilanz besonders erläutert.

Zur Unterstützung der Prüfung durch die Ausschussmitglieder wurde vom Gemeindeprü-
fungsamt des Kreises Pinneberg ein von der Gemeinde Wentorf entwickelter Fragenkatalog 
empfohlen, der als „roter Faden“ oder zumindest als Wegweiser durch das doch recht um-
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fangreiche Prüfungswerk führen soll. Diese Checkliste ist der Beschlussvorlage als Anlage 
beigefügt.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung beschließt, als Empfehlung für die Ratsver-
sammlung, der Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch in der vorgelegten Form zuzustimmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

 Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch auf den 1.1.2014 mit Anhang,
 Fragenkatalog zur Prüfung der Eröffnungsbilanz
 Dienstanweisung für das doppische Rechnungswesen der Stadt Tornesch
 Inventurrichtlinie der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe
 Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch
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bilanz auf den 01.01.2014 
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1.  Eröffnungsbilanz 2014 der Stadt Tornesch 
35.512.316,82

PASSIVA

01.01.2014 01.01.2014
EUR EUR

60.511.593,42 35.512.316,82

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.985,33 30.880.275,50

1.2. Sachanlagen 52.661.804,89 0,00

1.2.1 Unbebaute Grundstücke & grundstücksgl. Rechte 4.632.041,32
1.2.1.1 Grünflächen 2.514.622,06
1.2.1.2 Ackerland 1.488.471,44 0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten 227.824,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 354.966,39 0,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke & grundstücksgl. Rechte 12.681.401,99
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00
1.2.2.2 Schulen 5.024.355,29 3.207.707,78
1.2.2.3 Wohnbauten 111.224,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- & 5.162.302,68 1.808.923,85

   Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen 7.664.770,36

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 17.933.882,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.135.575,57 7.459.814,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  0,00

   Sicherheitsanlagen 204.955,49
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs- 0,00

   anlagen 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. 14.196.078,95

   Verkehrslenkungsanlagen 0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 305.394,12

0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00

0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.654,36

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.351.608,54 5.639.327,78

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 354.329,61 5.387.613,00

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 499.514,82 0,00

1.3 Finanzanlagen 7.833.803,20 0,00

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.745.382,17 0,00

1.3.2 Beteiligungen 117.309,07 0,00

1.3.3 Sondervermögen 4.332.445,33 41.700,00

1.3.4 Ausleihungen 0,00
1.3.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, 0,00
            Beteiligungen, Sondervermögen 0,00
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 638.666,63

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 210.014,78

2. Umlaufvermögen 15.289.012,97 24.361.897,85

2.1 Vorräte 12.206,69 0,00

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 8.045.642,11
Investitionen

2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
Sondervermögen

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 12.206,69 1.029.623,95

2.1.4 Geleistete Anzahlungen 0,00 7.016.018,16

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.259.300,94 15.171.952,53

2.2.1 Öffentl.rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen 15.899,03
0,00

2.2.2 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 1.949.256,19
879.992,52

   2.2.3 Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen 9.385.693,79 Leistungen
0,00

2.2.4 Sonstige Privatrechtl. Forderungen 3.793.951,93
264.310,69

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 114.500,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
2.400,00

2.4 Liquide Mittel 17.505,34

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.396.738,05

78.197.344,44 78.197.344,44

Nachrichtlich:
1.Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 92.027,96 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
 förderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.602.018,56 EUR
3.Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 7.862.264,87 EUR

3.5 Steuerrückstellung

3.1 Pensionsrückstellungen

3.7 Finanzausgleichsrückstellung

4.1 Anleihen

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.8 Instandhaltungsrückstellung

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

4.2.3 vom privaten Kreditmarkt

AKTIVA 

2.2 für aufzulösende Zuweisungen

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge

2.3 für Beiträge

2.4 für Gebührenausgleich

2.5 für Treuhandvermögen

1.1 Allgemeine Rücklage

2.1 für aufzulösende Zuschüsse

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag

1.2 Sonderrücklage

2. Sonderposten

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4.2.2 vom öffentlichen Bereich

5. Passive Rechnungsabgrenzung

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten

3.4 Altlastenrückstellung

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 

3.6 Verfahrensrückstellung

4. Verbindlichkeiten

3.9 Sonstige Rückstellungen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

3.2 Altersteilzeitrückstellung

2.7 für sonstige Sonderposten

          Stadt Tornesch

1.3 Ergebnisrücklage

2.3.1 aufzulösende Beiträge

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

3. Rückstellungen

2.6 für Dauergrabpflege
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2. Anhang zur Eröffnungsbilanz gem. § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik 
 

 2.1 Vorbemerkung 
 
 Am 21. November 2003 hat die Ständige Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder 
(Innenministerkonferenz) beschlossen, dass durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts das 
kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Kameralistik 
auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt werden soll. Durch die Vorgabe von Zielen 
für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung), statt durch die herkömmliche Bereitstel-
lung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung), soll die Steuerung der Kommunalverwaltung 
ermöglicht werden. In Folge dessen wurde das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und 
anderer Gesetze (Doppik-Einführungsgesetz) vom schleswig-holsteinischen Landtag am 14. De-
zember 2006 beschlossen. Durch das Doppik-Einführungsgesetz wird das Wahlrecht zur Anwen-
dung der doppelten Buchführung nach § 75 Abs. 4 GO an die Kommunen übertragen. In der Ge-
meindeordnung (GO) wurde gleichzeitig ein neuer Unterabschnitt für eine Haushaltswirtschaft nach 
den Grundsätzen der doppelten Buchführung § 95 ff. GO  i.V.m. den einschlägigen Bestimmungen 
der GemHVO-Doppik eingeführt. Vom Innenministerium wurde entsprechend des § 135 Abs. 2a 
GO die „Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltspla-
nes der Gemeinden (GemHVO-Doppik) erlassen. 
 
Nach § 75 Abs. 4 GO hat die Gemeinde ein Wahlrecht, die Haushaltswirtschaft nach den Grunds-
ätzen der kameralen Buchführung bzw. der doppelten Buchführung zu führen. Die Beschlussfas-
sung der Ratsversammlung über den Umstieg auf die Doppik zum 01.01.2014 erfolgte am 
23.06.2015. 

2.2 Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
 Mit der Einführung der Doppik ergibt sich nach § 54 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik (GemHVO-Doppik) für die Stadt Tornesch die Pflicht, eine Eröffnungsbilanz unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung auf den  01.01.2014 aufzustellen. Die Gliede-
rung erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik und dient zur Gegenüberstellung von 
Vermögen und Finanzierungsmitteln. Die Bilanz soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Tornesch vermitteln. Darüber hinaus ist 
der Eröffnungsbilanz ein Anhang gem. § 51 GemHVO-Doppik beizufügen. Im Anhang werden die 
einzelnen Bilanzpositionen besonders erläutert. Weiterhin wird auf die verwendeten Bewertungs- 
und Bilanzierungsmethoden eingegangen.  

 
Nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert 
um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, anzusetzen. Die Abschreibung der Vermögens-
werte erfolgt danach grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer (lineare Abschreibung). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von 
abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik die vom Innenminis-
terium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommu-
nen zu Grunde gelegt worden. Bei der Stadt Tornesch wurden für die Eröffnungsbilanz auf den 
01.01.2014 keine Abweichungen von der linearen Abschreibungstabelle des Landes vorgenom-
men. Nur in den Fällen, in denen die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein lücken-
haft war, wurde auf die steuerlichen AfA-Tabellen des Bundes ausgewichen.  
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Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigen Aufwand hätten ermittelt werden können, wurden bei der Bewertung nach § 55 Abs. 2 
GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstel-
lungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt, die wiederum um aufgelaufene Ab-
schreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik  vermindert wurden. Bei der Stadt Tornesch war es 
überwiegend möglich, bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz, auf die historischen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten zurückzugreifen. Etwaige Ausnahmen können den nachfolgenden Be-
schreibungen der Bilanzpositionen entnommen werden. Anwendung fand ebenfalls die Bewer-
tungs- und Inventurrichtlinie der Stadt Tornesch. 

Gem. § 54 Abs. GemHVO-Doppik hat die Stadt Tornesch zum 01.01.2014 eine Inventur durchzu-
führen. Die Inventur erfolgte in der Zeit am 08.06./11.06.2016 in den beiden Grundschulen, am 
21.07.2016 und 23.07.2016 im Rathaus und Pomm 91. Für die Feuerwehren fand die Inventur am 
18.04.2017 statt. Beim städt. Bauhof wurde die Inventur im Sommer 2014 durchgeführt. 

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit der Rechnungsführung nach den Grundsätzen der dop-
pelten Buchführung hat die Stadt Tornesch nach § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik seine Grundstücke, 
seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermö-
gensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstän-
de und Schulden anzugeben (Inventar). Hierbei wurden die Regelungen der Gemeindehaushalts-
verordnung in der Fassung vom 15.08.2007 nebst den vom Innenministerium des Landes Schles-
wig-Holstein veröffentlichen Änderungen berücksichtigt. 

Weitere Angaben sind den folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entneh-
men. 
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2.3 Angaben und Erläuterungen zur Aktivseite der Eröffnungsbilanz 
            
            1 Anlagevermögen Bilanzwert: 60.511.593,42 € 
  
            1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzwert:        15.985,33 € 

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind Teil des Anlagevermögens. Immaterielle 
Vermögensgegenstände sind solche, die nicht körperlich fassbar sind, wie z.B. EDV-
Software, Lizenzen, Konzessionen. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. 
Hierbei ist zu beachten, dass nur entgeltlich von Dritten erworbenes, immaterielles Ver-
mögen aktiviert werden darf. Das Aktivierungsverbot nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik 
wurde eingehalten. Die planmäßige Abschreibung beträgt 5 Jahre. 

 

1.2 Sachanlagen  Bilanzwert: 52.661.804,89 € 
 
1.2.1.1 Grünflächen  Bilanzwert:   2.514.622,06 € 

Grundlage zur Erfassung des Grund und Bodens war die von der Stadt Tornesch zur Ver-
fügung gestellten Übersicht aller Flurstücke, die sich im Eigentum der Stadt befinden. 
Flurstücke mit mehreren wesentlichen Nutzungsarten wurden gesplittet, die Teilflurstücke 
somit getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgte nach Echtkosten, sofern diese vorlagen. In Form von Kaufver-
tragsakten wurde auch eine Übersicht der Grundstückskäufe vorgelegt. Flurstücke, zu 
denen keine Echtkosten ermittelt werden konnten, wurden nach dem Ersatzwertverfah-
ren, inkl. einer Rückindizierung auf den 01.01.1975 bewertet. Basis waren die Boden-
richtwerte von 2012, die auch Gültigkeit für die Jahre 2013 und 2014 besitzen. Diese 
Vorgehensweise wurde vorab mit dem Gemeindeprüfungsamt abgesprochen. Die Ermitt-
lung entsprechender Werte wurde von einer externen Firma durchgeführt. Der Grund und 
Boden unterliegt keiner Abschreibung.  

 

 1.2.1.2 Ackerland  Bilanzwert: 1.488.471,44 € 

 Siehe 1.2.1.1 

  

 1.2.1.3 Wald, Forsten Bilanzwert: 227.824,40 € 

 Siehe 1.2.1.1 

 

 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bilanzwert: 354.966,39 € 

 Siehe 1.2.1.1 
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1.2.2.2 Schulen Bilanzwert:     5.024.355,29 € 

Grundlage der Bewertung der Gebäude der Stadt Tornesch waren die vorliegenden 
Hochbauakten, Kaufverträge sowie Literatur und Chroniken. Diese wurden gesichtet und 
ausgewertet. D.h. die Bewertung der Gebäude erfolgte zu tatsächlichen Anschaffungs-
kosten. Sofern Kosten anfielen (Bsp. Ingenieurhonorare), die nicht direkt zuzuordnen wa-
ren, wurden diese als Gemeinkosten über alle ermittelten Vermögensgüter umgelegt. Die 
Ermittlungen entsprechender Werte wurden überwiegend von einer externen Firma über-
nommen. 

 
1.2.2.3 Wohnbauten Bilanzwert: 111.224,37 € 

 Siehe 1.2.2.2 
 
 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere  
 Betriebsgebäude Bilanzwert: 5.162.302,68 € 
 
 Siehe 1.2.2.2 
 

 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Bilanzwert: 17.933.882,29 € 

Grundlage der Bewertung der vorhandenen Straßen und Wege der Stadt Tornesch war 
das bestehende Straßenkataster unter Benennung der Parameter: Straßenname mit Auf-
teilung nach Fahrbahn, Gehwege, Parkflächen, Straßenschlüssel, Flächen und Beschaf-
fenheit.  

Ungeachtet dessen wurden sämtliche Tiefbau- und Beitragsakten zur Verfügung gestellt.     
Diese wurden gesichtet und ausgewertet. D.h. die Bewertung des Infrastrukturvermögens       
erfolgte anhand der vorliegenden Tiefbau- bzw. Beitragsakten, denen die tatsächlichen 
Anschaffungskosten entnommen werden konnten. 

Zusätzlich wurden sämtliche Ablöseverträge, die bei der Stadt vorliegen, eingescannt und 
in Dateiform zur Verfügung gestellt. 

Die Spielplätze wurden zur Erfassung der Spielgeräte im Oktober 2016 begangen. Spiel-
geräte, die nach 2014 aufgebaut wurden, sind in den Spielplatzübersichten erfasst, aber 
nicht bewertet. 

 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel Bilanzwert: 3.135.575,57 € 

 Siehe 1.2.3.1 

 

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Bilanzwert: 14.196.078,95 € 
 Verkehrslenkungsanlagen   

 Siehe 1.2.3.1 
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1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- Bilanzwert: 305.394,12 € 
             vermögens  
 
 Siehe 1.2.3.1 

 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Bilanzwert:     1.654,36 € 

Im Eigentum der Stadt Tornesch befinden sich sieben Gedenksteine und -tafeln sowie 
zwei Kriegerdenkmäler. Anhand der Aktenlage sind Anschaffungskosten und -zeitpunkte 
nicht bekannt. Die Gegenstände sind schon länger als 20 bzw. 30 Jahre, der vorgegebe-
nen Abschreibungsdauer für Kunstgegenstände, im Eigentum der Stadt, so dass diese 
Gegenstände nur mit einem Erinnerungswert zu aktivieren sind. Hinzu kommt eine Skulp-
tur (Sporthalle Esingen), die noch nicht abgeschrieben ist. 

 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Bilanzwert: 1.351.608,54 € 

Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie der unter 
der  Bilanzposition 1.2.7 -Betriebs- und Geschäftsausstattung- ging im Jahr 2016 eine 
umfangreiche Inventur voraus. 

Die beweglichen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den tatsächlichen 
Anschaffungskosten bewertet. Wenn diese nicht vorlagen, wurde auf einen Erfahrungs-
wert zurückgegriffen. Hiernach wurde das vorstehende gesamte Vermögen mit den An-
schaffungskosten, vermindert um die Abschreibungen, in die Eröffnungsbilanz einge-
bucht. 

Aufgenommen wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände ab einer Wertgrenze 
von   150 € netto unabhängig vom Anschaffungsjahr. Bei bereits zum Eröffnungsbilanz-
stichtag abgeschriebenen Vermögensgegenständen wurde auf eine Angabe der Anschaf-
fungskosten verzichtet. 

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens können mit einer gleichbleibenden 
Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert gem. § 38 GemHVO-Doppik) ange-
setzt werden. Festwerte wurden entsprechend der Inventurrichtlinie gebildet.                

 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bilanzwert: 354.329,61 € 

  Siehe 1.2.6 

 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Bilanzwert: 499.514,82 € 

 Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände, die noch nicht fertiggestellt sind, für die 
aber schon Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angefallen sind. Die tatsächlich ge-
flossenen  Zahlungen werden während der Bauphase unter dieser Bilanzposition akti-
viert. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme, dies ist in der Regel der Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme, wird die Anlage im Bau einer endgültigen Anlageposition zugeordnet und 
umgebucht. Erst ab diesem Zeitpunkt unterliegt der Vermögensgegenstand der Ab-
schreibung. Gleiches gilt auch für bewegliche Vermögensgegenstände. 
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1.3 Finanzanlagen Bilanzwert: 7.833.803,20 € 

 1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen Bilanzwert: 2.745.382,17 €   

 Es werden die bewerteten Anteile der Stadt Tornesch an den Stadtwerke Tornesch 
GmbH (51%) ausgewiesen. Als Wertansatz wird gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik das 
anteilige Eigenkapital angesetzt. Zugrunde gelegt wurde der festgestellte Jahresab-
schluss zum 31.12.2013. 

 
1.3.2 Beteiligungen Bilanzwert: 117.309,07  €  

 Ausgewiesen als Beteiligungen sind die durch die Stadt Tornesch gehaltenen Geschäfts-
anteile bei der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Gehalten werden 6 Anteile zu je 50,-- €. 
Des Weiteren besitzt die Stadt 1,57 % am Grundkapital der Uetersener Eisenbahn AG. 
Es handelt sich um   11 Aktien mit einem Nennwert zu je 300,-- DM (153,39 €), die einen 
Anschaffungspreis i.H.v. 16.872,63 € hatten. Für die Bewertung des Zweckverbandes 
VHS Tornesch-Uetersen (50%) wird gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik das anteilige Ei-
genkapital angesetzt. 

VR Bank 300,00 € 
Uetersener Eisenbahn AG 16.872,63 € 
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen 100.136,44 € 
  
Summe 117.309,07 € 

 

 1.3.3 Sondervermögen Bilanzwert:  4.332.445,33 € 

 Zum Sondervermögen der Stadt Tornesch gehören drei Eigenbetriebe sowie eine Stif-
tung. Der Abwasserbetrieb Tornesch (ABT), die Grundstücksgesellschaft Tornesch 
(GGT),die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) und die Bürgerstiftung 
Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit. Der Anteil der Stadt beträgt je Eigenbetrieb 100%. 
Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist für die Eröffnungsbilanz als Wertansatz für die 
Eigenbetriebe der Stadt Tornesch das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 
01.01.2014 zugrunde zu legen (Eigenkapitalspiegelmethode). Die festgestellten Jahres-
abschlüsse zum 31.12.2013 der Eigenbetriebe waren Grundlage für die Bewertung. 

Abwasserbetrieb Tornesch (ABT) 2.201.743,64 € 
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) 1.595.139,18 € 
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) 85.562,51 € 
Bürgerstiftung Stadt Tornesch 450.000,00 € 
  
Summe 4.332.445,33 € 

 

  

 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen Bilanzwert:  638.666,63 € 

Ausgewiesen werden gewährte Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeit-
geberdarlehen). Die Darlehensnehmer bei den Wohnungsbaudarlehen sind eine Bauge-
nossenschaft und eine Kirchengemeinde. Den Darlehensverträgen liegen Zins-und Til-
gungspläne zugrunde. Tilgungsleistungen sind zur Jahresmitte und zum Jahresende zu 
erbringen. 

 



- 8 - 
 

Die Wohnungsfürsorgedarlehen wurden an Mitarbeiter der Stadt Tornesch gewährt. Auch 
hier liegen Zins- und Tilgungspläne zu den Darlehensverträgen vor. Zins- und Tilgungs-
leistungen sind jeweils zum 20. April und 20. Oktober eines jeden Jahres zu erbringen. 
Es handelt sich ausnahmslos um Altverträge. 

Hinzu kommt ein Investitionsdarlehen an den FCU Union Tornesch i.H.v. 1.190,-- €.  

  

 2 Umlaufvermögen Bilanzwert:  15.289.012,97 €
  

 2.1 Vorräte Bilanzwert:  12.206,69 € 

 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren Bilanzwert: 12.206,69 € 

Ausgewiesen werden in dieser Bilanzposition alle Werbeartikel und die Ortschroniken der   
Stadt Tornesch, die als Vorrat zum Verkauf angeboten werden. 

 

 2.2 Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände Bilanzwert: 15.259.300,94 €
   

 2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Bilanzwert:   15.899,03 €
  

 Als Forderungen der Stadt Tornesch wurden in die Eröffnungsbilanz 2014 alle Kassen-
einnahmereste zum Stichtag 31.12.2013 übernommen. Dieses gilt für alle öffentlich-
rechtlichen und   privatrechtlichen Forderungen. Während der Umstellungsphase wurden 
sämtliche Vorgänge auf ihre Zuordnung als Forderung in die Eröffnungsbilanz oder als 
Ertragsbuchung ins Jahr 2014 überprüft. Die nichtwerthaltigen Forderungen wurden be-
reinigt. 

   

 2.2.2  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Bilanzwert: 1.949.256,19 €  

  Siehe 2.2.1 

 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Bilanzwert: 9.385.693,79 € 

  Siehe 2.2.1 

 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen  Bilanzwert: 3.793.951,93 € 

  Siehe 2.2.1 

 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände Bilanzwert:        114.500,00 € 

Bilanziert wird ein Liquiditätsdarlehen i.H.v. 114.500,-- € an die Grundstücksgesellschaft 
Tornesch (GGT). 
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 2.4 Liquide Mittel Bilanzwert:   17.505,34 € 

Ausgewiesen werden die Bestände der Bankkonten, der Bestand der Handvorschüsse 
und Zahlstellen. Inkludiert im Bestand der Postbank ist der Bestand des Schulzweckver-
bandes Tornesch-Uetersen, der zum Zeitpunkt der städtischen Eröffnungsbilanz kein ei-
genes Girokonto hatte. Alle Ein- und Auszahlungen wurden über die städt. Girokonten 
abgewickelt und über den Tagesabschluss der Stadtkasse herausgerechnet. Dieser Be-
stand wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Schulverband in der Bilanz der Stadt Tor-
nesch dargestellt. Die Kontostände werden lt. Kontoauszüge per 31.12.2013 nachgewie-
sen.  
 

 

Konto/ZW Kontobezeichnung Betrag (€) 

181151/510 Postbank 3.855,34 € 
183106 Handvorschüsse/Zahlstellen 13.650,00 € 
   
Summe  17.505,34 € 

 
 
  

  

 3 Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzwert: 2.396.738,05 € 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 49 Abs. 1  GemHVO-Doppik vor dem 
Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit 
nach  diesem Tag darstellen, anzusetzen. Es wurden alle Geschäftsvorfälle, die in 2013 
eine Zahlung nach sich gezogen haben dahingehend überprüft, ob sie Aufwand in 2014 
darstellen. Um das Jahresergebnis 2014 demnach periodengerecht festzustellen, wurden 
aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 46.479,80 € gebildet, die ergebniswirksam in 
den entsprechenden Folgejahren aufgelöst werden. Hierunter fallen auch die Beamten-
gehälter, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Januar 2014. 

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind auch die geleisteten Zuweisungen 
und Zuschüsse an Dritte nach § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik auszuweisen. Hierbei han-
delt es sich um die von der Stadt Tornesch geleisteten Zuschüsse an Dritte für die An-
schaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. 

Konto Kontobezeichnung Betrag (€) 

191100 Bezüge Beamte 01/2014 31.156,58 € 
191100 Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen 15.323,22 € 
191503 SZV Baukostenzuschuss 1.677.250,87 € 
191505 Invest.- Zuschuss an die GGT 4.411,70 € 
191508 Öko-Fonds 71.543,71 € 
195555 Invest.- Zuschuss an die GGS 150.000,00 € 
195558 Invest.- Zuschuss a. d. FC Union Tornesch 447.051,97 € 
   
Summe  2.396.738,05 € 
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2.4 Angaben und Erläuterung zur Passivseite der Eröffnungsbilanz 
 
 1  Eigenkapital Bilanzwert: 35.512.316,82 € 

 1.1  Allgemeine Rücklage Bilanzwert: 30.880.275,50 € 

  Die allgemeine Rücklage versteht sich als Residualgröße. Sie wird aus der Verminderung 
des Bilanzwertes der Aktiv-Seite um die Positionen 1.2 bis 1.5 der passiven Bilanzwerte 
ermittelt. Der Wert ergibt sich aus der Berechnung: 

  Vermindertes Eigenkapital (35.512.316,82 €)  x  100 
                                                    115 

  

 

 1.3  Ergebnisrücklage Bilanzwert:     4.632.041,32 € 

  Gem. § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in der Eröffnungsbilanz die Ergebnisrücklage in 
Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Der Wert ergibt sich aus der Be-
rechnung: 

 
  Vermindertes Eigenkapital (35.512.316,82 €)  x  15 
                                                    115  

 
 
 

1.4  vorgetragener Jahresfehlbetrag Bilanzwert: 
1.5  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Bilanzwert: 

  

 2 Sonderposten Bilanzwert: 12.681.401,99 € 

 2.1 für aufzulösende Zuschüsse Bilanzwert:   3.207.707,78 € 

 
Der Ansatz erfolgte in Höhe der Restbuchwerte zum 01.01.2014 der erhaltenen Zuwen-
dungen. Zur Bestandsermittlung wurden die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse aus 
den Jahresrechnungen ermittelt. Alle Zuweisungen und Zuschüsse, die konkreten, noch 
nicht abgeschriebenen und noch vorhandenen Vermögensgegenständen zugeordnet 
werden konnten, wurden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und entsprechend der Nut-
zungsdauer der bezuschussten Gegenstände aufgelöst. Bei den Zuschüssen und Zuwei-
sungen handelt es sich um Geldmittelzuflüsse vom öffentlichen Bereich und von privaten 
bzw. unternehmerischen Bereichen an die Stadt Tornesch.  

  In den Fällen, in denen die bezuschussten Vermögensgegenstände mit Erfahrungswer-
ten bewertet wurden, mussten teilweise die Zuweisungen und Zuschüsse den Erfah-
rungswerten angepasst werden, um ein den Tatsachen entsprechendes Verhältnis zwi-
schen Investition und Zuwendung abzubilden. 
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 2.2  für aufzulösende Zuweisungen Bilanzwert:      1.808.923,85 € 

    Siehe 2.1 
 

2.3   Beiträge Bilanzwert:  7.664.770,36 € 

2.3.1 aufzulösende Beiträge Bilanzwert:  7.459.814,87 € 
 
Die Bewertung des Sonderpostens für aufzulösende Beiträge erfolgte analog zu der 
Straßenbewertung. Die sich daraus ergebenden Erschließungs- und Ausbaubeiträge 
wurden mit dem Restbuchwert zum 01.01.2014 in die Anlagenbuchhaltung aufgenom-
men. 

 

2.3.2  nicht aufzulösende Beiträge Bilanzwert: 204.955,49 € 

  Nach der Bewertungsrichtlinie für die Stadt Tornesch wurde für die Straßenbeleuchtung 
ein Festwert gebildet. Dieser ist analog auf die erhobenen Beiträge für die Straßenbe-
leuchtung anzusetzen. 

 

 3  Rückstellungen Bilanzwert: 5.639.327,78 €
    

 3.1 Pensionsrückstellung Bilanzwert:     5.387.613,00 € 

Gemäß § 24 Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik sind für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 
Rückstellungen in der Bilanz auszuweisen. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde 
entsprechend der Vorgaben des Landes durch die Versorgungsausgleichskasse berech-
net. 

§ 24 Nr. 2 schreibt die Bildung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen nach § 80 
des Landesbeamtengesetzes vor. Hierbei wurde der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen 
außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes als prozentualer Anteil an der Pensions-
rückstellung ermittelt. Der Prozentsatz bemisst sich aus dem Verhältnis des Volumens 
der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge. Maßgebend ist hier der 
Durchschnitt der Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Jahren.  

 3.6 Verfahrensrückstellung Bilanzwert:           41.700,00 € 

Bilanziert wird ein Klageverfahren gegen den Kreis über die Erhebung von Schulkosten-
beiträgen für die kreiseigenen Förderzentren. 

 3.9  sonstige andere Rückstellungen Bilanzwert:  210.014,78 € 

Die zu bildende Rückstellung stellt eine Verbindlichkeit seitens der Stadt Tornesch und 
des Kreises Pinneberg zu je 50 % dar. Es handelt sich um noch offene Forderungen ge-
genüber Sozialhilfeempfängern. Der gleiche Wert geht in der Bilanzposition 2.2.2 auf. 
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 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Bilanzwert: 8.045.642,11 € 

4.2.2  Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich Bilanzwert: 1.029.623,95 € 

 Anzusetzen waren die Restschuldbeträge per 31.12.2013 der aufgenommenen Investiti-
onskredite, die durch Saldenbestätigungen des Kreises Pinneberg und der Investitions-
bank Schleswig-Holstein festgestellt wurden. 

 

4.2.3   vom privaten Kreditmarkt Bilanzwert: 7.016.018,16 € 

  Anzusetzen waren die Restschuldbeträge per 31.12.2013 der aufgenommenen Investiti-
onskredite, die durch Saldenbestätigungen der Banken des privaten Sektors festgestellt 
wurden. 

 

 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Bilanzwert:  15.171.952,53 € 

 Der Bestand des in Anspruch genommenen Kontokorrentkredites wird jeweils durch Kon-
toauszüge und durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. Da der Schulverband kein ei-
genes Girokonto führt, wurde der Bestand des Schulzweckverbandes anhand der Tages-
abschlüsse der Stadtkasse ermittelt. Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenkredit bein-
haltet einen Kassenkredit gegenüber dem Schulzweckverband i.H.v. 294.532,88 € 

 

Konto/ZW Kontobezeichnung Betrag (€) 

181152/520 Sparkasse Südholstein 675.124,37 € 
181153/530 VR Bank 228.482,76 € 
181172/720 Kassenkredite feste Laufzeit 4.614.306,21 € 
181175/750 Treuhandkonto Landgesellschaft 9.385.693,79 € 
182162/620 Sparkasse Südholstein 1,00 € 
183120 Verrechnungszahlweg 268.344,40 € 
   
Summe  15.171.952,53 € 

 
 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Bilanzwert: 879.992,52 € 
 Leistungen        

  Aus der kameralen Buchführung wurden die Kassenausgabereste per 31.12.2013 in die 
doppische Buchhaltung übernommen. Während der Umstellungsphase eingehende 
Rechnungen wurden auf ihre Zuordnung als Verbindlichkeit in die Eröffnungsbilanz oder 
als Aufwandsbuchung ins Jahr 2014 überprüft. 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Bilanzwert:        264.310,69 € 
 
Siehe 4.5 

 

5 Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzwert:      2.400,00 €         
 
Das Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen die passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten dar. Auszuweisen sind hier Zahlungen, die vor dem 
01.01.2014 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2014 oder später zuzurech-
nen ist.  

 

 

 Tornesch, 04.09.2017 

 gez. Roland Krügel  

Roland Krügel 
Bürgermeister 
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3.  Anlagen zum Anhang 

3.1 Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik) 
 

Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Kennzahlen 
 

 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 
 
 

2014 

Abgang 
 
 

2014 

Umbu- 
chungen2 

 
2014 

Endstand 
 
 

2014 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 3, 
d.h. 
Ab- 

schrei- 
bungen 
2014 

Abgang, 
d.h. ange-

sam- 
melte 

Abschrei- 
bungen  

auf die in 
Spalte 5 

ausgewie- 
senen 

Abgänge 

Endstand 
 
 

2014 

Restbuch- 
werte 

 
2014 1 

Restbuch- 
werte 

 
am Ende 

2013 

Durch- 
schnitt- 

licher Ab-
schrei- 

bungssatz 4 

Durch- 
schnitt- 

licher Rest-
buch- 
wert 5 

              
 € € € € € € € € € € € v. H.7 v. H.7 

16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01 1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 25.832,08  0,00  0,00  0,00  25.832,08  9.846,75  5.164,81  0,00  15.011,56  10.820,52  15.985,33  19,99  % 41,88  % 

02-09 1.2  Sachanlagen 84.530.740,81  5.115,93  8.275,45  0,00  84.527.581,29  31.868.935,92  1.573.411,71  0,00  33.442.347,63  51.085.233,66  52.661.804,89    

02 1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 

4.585.884,29  0,00  8.275,45  0,00  4.577.608,84  0,00  0,00  0,00  0,00  4.577.608,84  4.585.884,29    

021 1.2.1.1  Grünflächen 2.514.622,06  0,00  0,00  0,00  2.514.622,06  0,00  0,00  0,00  0,00  2.514.622,06  2.514.622,06  0,00  % 100,00  % 

022 1.2.1.2  Ackerland 1.488.471,44  0,00  0,00  0,00  1.488.471,44  0,00  0,00  0,00  0,00  1.488.471,44  1.488.471,44  0,00  % 100,00  % 

023 1.2.1.3  Wald, Forsten 227.824,40  0,00  0,00  0,00  227.824,40  0,00  0,00  0,00  0,00  227.824,40  227.824,40  0,00  % 100,00  % 

029 1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 354.966,39  0,00  8.275,45  0,00  346.690,94  0,00  0,00  0,00  0,00  346.690,94  354.966,39  0,00  % 100,00  % 

03 1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksglei-
che Rechte 

13.990.578,21  0,00  0,00  0,00  13.990.578,21  3.692.695,87  231.485,21  0,00  3.924.181,08  10.066.397,13  10.297.882,34    

032 1.2.2.1  Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrich-

tungen 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 

033 1.2.2.2  Grundstücke mit Schulen 7.434.872,18  0,00  0,00  0,00  7.434.872,18  2.410.516,89  128.855,77  0,00  2.539.372,66  4.895.499,52  5.024.355,29  1,73  % 65,84  % 

031 1.2.2.3  Grundstücke mit Wohnbauten 111.224,37  0,00  0,00  0,00  111.224,37  0,00  0,00  0,00  0,00  111.224,37  111.224,37  0,00  % 100,00  % 
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Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Kennzahlen 
 

 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 
 
 

2014 

Abgang 
 
 

2014 

Umbu- 
chungen2 

 
2014 

Endstand 
 
 

2014 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 3, 
d.h. 
Ab- 

schrei- 
bungen 
2014 

Abgang, 
d.h. ange-

sam- 
melte 

Abschrei- 
bungen  

auf die in 
Spalte 5 

ausgewie- 
senen 

Abgänge 

Endstand 
 
 

2014 

Restbuch- 
werte 

 
2014 1 

Restbuch- 
werte 

 
am Ende 

2013 

Durch- 
schnitt- 

licher Ab-
schrei- 

bungssatz 4 

Durch- 
schnitt- 

licher Rest-
buch- 
wert 5 

              
 € € € € € € € € € € € v. H.7 v. H.7 

16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

034 1.2.2.4  Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Ge-

schäfts- und Betriebsgebäuden 
6.444.481,66  0,00  0,00  0,00  6.444.481,66  1.282.178,98  102.629,44  0,00  1.384.808,42  5.059.673,24  5.162.302,68  1,59  % 78,51  % 

04 1.2.3  Infrastrukturvermögen 62.123.960,38  0,00  0,00  0,00  62.123.960,38  26.553.029,45  1.165.771,48  0,00  27.718.800,93  34.405.159,45  35.570.930,93    

041 1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermö-

gens 
17.933.882,29  0,00  0,00  0,00  17.933.882,29  0,00  0,00  0,00  0,00  17.933.882,29  17.933.882,29  0,00  % 100,00  % 

042 1.2.3.2  Brücken und Tunnel 3.313.185,36  0,00  0,00  0,00  3.313.185,36  177.609,79  43.981,99  0,00  221.591,78  3.091.593,58  3.135.575,57  1,32  % 93,31  % 

043 1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 

044 1.2.3.4  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-

anlagen 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 

045 1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-

kehrslenkungsanlagen 
40.266.639,58  0,00  0,00  0,00  40.266.639,58  26.070.560,63  1.107.005,85  0,00  27.177.566,48  13.089.073,10  14.196.078,95  2,74  % 32,50  % 

046 1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 610.253,15  0,00  0,00  0,00  610.253,15  304.859,03  14.783,64  0,00  319.642,67  290.610,48  305.394,12  2,42  % 47,62  % 

05 1.2.4  Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 

06 1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 8.235,82  0,00  0,00  0,00  8.235,82  6.581,46  274,23  0,00  6.855,69  1.380,13  1.654,36  3,32  % 16,75  % 

07 1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.696.857,96  0,00  0,00  61.112,65  2.757.970,61  1.345.249,42  163.258,64  0,00  1.539.064,39  1.218.906,22  1.351.608,54  5,91  % 44,19  % 

08 1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 625.709,33  3.115,93  0,00  -61.112,65  567.712,61  271.379,72  12.622,15  0,00  253.445,54  314.267,07  354.329,61  2,22  % 55,35  % 

09 1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 499.514,82  2.000,00  0,00  0,00  501.514,82  0,00  0,00  0,00  0,00  501.514,82  499.514,82  0,00  % 100,00  % 

 1.3  Finanzanlagen 7.848.240,69  921.165,07  21.036,88  0,00  8.748.368,88  14.437,49  0,00  0,00  14.437,49  8.733.931,39  7.833.803,20    

10 1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 2.745.382,17  0,00  0,00  0,00  2.745.382,17  0,00  0,00  0,00  0,00  2.745.382,17  2.745.382,17  0,00  % 100,00  % 

11 1.3.2  Beteiligungen 117.309,07  0,00  0,00  0,00  117.309,07  0,00  0,00  0,00  0,00  117.309,07  117.309,07  0,00  % 100,00  % 
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Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Kennzahlen 
 

 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 
 
 

2014 

Abgang 
 
 

2014 

Umbu- 
chungen2 

 
2014 

Endstand 
 
 

2014 

Anfangs- 
stand 

 
2014 

Zugang 3, 
d.h. 
Ab- 

schrei- 
bungen 
2014 

Abgang, 
d.h. ange-

sam- 
melte 

Abschrei- 
bungen  

auf die in 
Spalte 5 

ausgewie- 
senen 

Abgänge 

Endstand 
 
 

2014 

Restbuch- 
werte 

 
2014 1 

Restbuch- 
werte 

 
am Ende 

2013 

Durch- 
schnitt- 

licher Ab-
schrei- 

bungssatz 4 

Durch- 
schnitt- 

licher Rest-
buch- 
wert 5 

              
 € € € € € € € € € € € v. H.7 v. H.7 

16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 1.3.3  Sondervermögen 4.346.882,82  0,00  0,00  0,00  4.346.882,82  14.437,49  0,00  0,00  14.437,49  4.332.445,33  4.332.445,33  0,00  % 99,66  % 

13 1.3.4  Ausleihungen 638.666,63  921.165,07  21.036,88  0,00  1.538.794,82  0,00  0,00  0,00  0,00  1.538.794,82  638.666,63  0,00  % 100,00  % 

13- 1.3.4.1  Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen, Sondervermögen 
638.666,63  921.165,07  21.036,88  0,00  1.538.794,82  0,00  0,00  0,00  0,00  1.538.794,82  638.666,63  0,00  % 100,00  % 

13- 1.3.4.2  Sonstige Ausleihungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 

14 1.3.5  Wertpapiere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % 
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3.2 Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik) 
 

Forderungsspiegel 

Art der Forderung1 
Gesamtbetrag  davon mit einer Restlaufzeit2 von Gesamtbetrag  

2014 
in EUR 

bis zu 1 Jahr 
in EUR 

1 bis 5 Jahre 
in EUR 

mehr als 5 Jahre 
in EUR 

2013 
in EUR 

13 2 3 4 5 6 7 
161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dinestleis-

tungen 15.899,03 15.899,03 0,00 0,00 15.899,03 
169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.949.256,19 1.242.874,27 706.381,92 0,00 1.949.256,19 
 2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dinestleis-

tungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistun-

gen 9.385.693,79 9.385.693,79 0,00 0,00 9.385.693,79 
179 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.793.951,93 3.746.041,59 31.552,09 16.358,25 3.793.951,93 
178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 114.500,00 
 Summe 15.259.300,94 14.505.008,68 737.934,01 16.358,25 15.259.300,94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1

  siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik. 
2

  Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung 
3

  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
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3.3 Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik) 
 

Verbindlichkeitenspiegel 

 

Art der Verbindlichkeit4 
Gesamtbetrag  davon mit einer Restlaufzeit5 von Gesamtbetrag  

2014  
in EUR 

bis zu 1 Jahr 
in EUR 

1 bis fünf 5 Jahre 
in EUR 

mehr als 5 
Jahre in EUR 

2013 
 in EUR 

16 2 3 4 5 6 7 
30 4.1.  Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 8.045.642,11 8.045.642,11 0,00 0,00 8.045.642,11 
3215 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligun-

gen, Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3211,3212,3213,3214 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 1.029.623,95 1.029.623,95 0,00 0,00 1.029.623,95 
3217 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 7.016.018,16 7.016.018,16 0,00 0,00 7.016.018,16 
33 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 15.171.952,53 15.171.952,53 0,00 0,00 15.171.952,53 
34 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre-

ditaunahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35 4.5. Verbindlichkeiten aus  Lieferungen und Leis-

tungen 879.992,52 812.061,30 67.931,22 0,00 879.992,52 
36 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
370-371,37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 264.310,69 255.702,29 8.608,40 0,00 264.310,69 
 Summe 24.361.897,85 24.285.358,23 76.539,62 0,00 24.361.897,85 
 Nachrichtlich:      
 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der  
Bilanzpos. 4.4 enthalten. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrech-
nung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - aus Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-

lich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4

  siehe  auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik. 
5

  Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit 
6

  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
4  Die Angaben sind zu trnnen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.) 
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3.4 Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 
 

Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik  

Produktgruppe/Unterproduktgruppe übertragen auf das 
neue Haushaltsjahr 

2014 

davon ge-
bunden in 

EUR 

davon frei 
verfügbar 
in EUER 

Nr. 

 

Bezeichnung    
1 

 

2 3 4 5 
541000 543155 

 

Geschäftsaufwendungen Ver-
kehrsrahmenplan 

92.027,96 92.027,96 0,00 

     
Summe:  92.027,96 92.027,96 0,00 

 

 

I. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik  

Produktgruppe/Unterproduktgruppe übertragen 
auf das neue 
Haushalts-
jahr 2014 

davon ge-
bunden in 

EUR 

davon frei 
verfügbar in 

EUR 

Nr. 

 

Bezeichnung    
1 2 3 4 5 

111200 783200 Bestuhlung Sitzungsräume 44.510,79 44.510,79 0,00 
111803 785100 Feuerwachen -Erweiterungsbau 

 
39.503,50 39.503,50 0,00 

111804 785100 Sportplatz JSS –Bau/Erwerb eines 
Gerätehauses 

20.000,00 20.000,00 0,00 

111804 785300 

 

Austausch Schließanlage 4.500,00 4.500,00 0,00 
111804 785300 Johannes-Schwennesen-Schule                         

-Umbaumaßnahmen im Außenbe-
 

6.841,98 6.841,98 0,00 

111804 785300 Johannes-Schwennesen-Schule                             
-Erweiterung Fassade/Behinderten 

 

32.500,00 32.500,00 0,00 

111806 785100 

 

Planungskosten Um-
bau/Überarbeitung Heizungsvertei-

 

13.894,01 13.894,01 0,00 

111820 785300 Energetische Sanierung Dorfgemein-
 

82.332,16 82.332,16 0,00 
111825 782100 

 

Erwerb v. Grundstücken und Gebäu-
den 

69.813,82 69.813,82 0,00 

111836 783100 

 

Spielgerätekataster 5.500,00 5.500,00 0,00 
126000 783100 

 

Umrüstung auf Digitalfunk 99.788,54 99.788,54 0,00 
126000 783100 

 

LF 10 Ahrenlohe 23.000,00 23.000,00 0,00 
126000 783100 LF 10 200.684,38 200.684,38 0,00 
211300 783100 

 

Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 4.826,80 4.826,80 0,00 
365400 781800 

 

Investitionskostenzuschuss für 
Schaffung von 10 Krippenplätzen 

10.500,00 10.500,00 0,00 

365800 781800 KiTa Pommernstraße -Neubau KiGa- 18.328,00 18.328,00 0,00 
366100 783100 Neubeschaffung Spielgeräte 12.454,19 12.454,19 0,00 

421000 781800 Sportförderung -Investitionszuschuss 
an FCU zur Anlauffinanzierung- 

80.000,00 80.000,00 0,00 
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421000 781800 Sportförderung -Investitionszuschuss 
Tiefbaukosten Sportplatz Großer 

 

1.076.292,97 1.076.292,97 1.076.292,97 

541030 785100 

 

Um/Neubau Fahrradgarage und Op-
timierung Beleuchtung 

200.000,00 200.000,00 0,00 

541030 785100 

 

Um/Neubau Fahrradgarage  234.618,53 234.618,53 0,00 
541040 785200 Planung + Neubau Moorreger Weg 30.290,21 30.290,21 0,00 
541050 785200 

 

Planung Neubau Norderstraße 9.420,24 9.420,24 0,00 
541130 785200 

 

Erschließung Neubaugebiet Torne-
sch am See 

728.308,06 728.308,06 0,00 

541130 785200 Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der 
Erschließung Tornesch am See 

19.730,00 19.730,00 0,00 

541200 785200 Planungskosten Uetersener Straße 30.000,00 30.000,00 0,00 
541292 785200 Straßenneubau Ortskern 120.813,97 120.813,97 0,00 
541670 783100 Erneuerung Straßenbeleuchtung 19.000,00 19.000,00 0,00 
561000 782100 

 

Erwerb v. Grundstücken und Gebäu-
den (Ausgleichsmaßnahmen) 

12.770,79 12.770,79 0,00 

573150 781500 

 

Zuschuss an die GGS f. Hochbau-
kosten Sportpark 

500.000,00 500.000,00 0,00 

573820 783100 Bauhof -Beschaffung bewegl. Ver-
 

1.913,21 1.913,21 0,00 
573850 783100 Reinigungsdienst -Beschaffung Rei-

i ät  
1.072,41 1.072,41 0,00 

612000 786830 

 

Darlehen an den FCU -Umsetzung 
der Tiefbaumaßnahme am Großen 
Moorweg- 

498.810,00 498.810,00 0,00 

612000 786830 Darlehen an den FCU -
Einrichtungskosten Hochbau Sport-
platzanlage Großer Moorweg- 

350.000,00 350.000,00 0,00 

     
Summe:  4.602.018,56 4.602.018,56 0,00 
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3.5 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen,            
andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik) 

 

 

 

 
 

Stammkapital

TEUR TEUR % 2012 2013 2014
I. Sondervermögen

Abw asserbetrieb Tornesch (ABT) 500 500 100,00 0 0 0

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) 100 100 100,00 -80 -119 -182
Grundstücksgesellschaft Sportpark 
Tornesch (GGS) 100 100 100,00 0 -150 -500

II. Zweckverbände
1. Abw asserzw eckverband Südholstein 

über AZV-Pinneberg -1.024 -998 -1.010

2. Wasserverband Krückau -1 -1 -1

3. Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau -16 -16 -16

4. Schulzw eckverband Tornesch-Uetersen -754 -755 -710

5. Zw eckverband VHS Tornesch-Uetersen -195 -195 -195

III. Gesellschaften
III. a unmittelbare Beteiligung

1. Stadtw erke Tornesch GmbH 3.068 1.565 51,00 72 75 75

2. Uetersener Eisenbahn AG 107 2 1,57 0 0 0

III. b mittelbare Beteiligung
Stadtw erke Tornesch-Netz GmbH über 
Stadtw erke Tornesch GmbH 25 0 0,00 0 0 0

IV. Kommunalunternehmen nach                          
§ 106a GO

V. gemeinsame Kommunalunter-
nehmen nach  § 19b GkZ

VI. andere Anstalten, die von der 
Gemeinde getragen werden, mit 
Ausnahme öffentlich- rechtlichen 
Sparkassen

VII. Genossenschaften
VR Bank Pinneberg eG Entfällt - - -6 Geschäftsanteile (= 300 EUR)

- Keine Beteiligungen vorhanden -

Anteil der Gemeinde am 
Stammkapital

Gewinnabführung (+)                  
Verlustabdeckung (-)                               
Umlagen (-) in TEUR

Name

- Keine Beteiligungen vorhanden -

- Keine Beteiligungen vorhanden -
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Checklisten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz  durch 
Rechnungsprüfungsausschüsse 

1. Systemprüfungen 
Zu prüfen ist, ob die Sicherung der Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Buchfüh-
rungs- und Rechnungswesens durch ein der Art und Größe der Stadt Tornesch angemes-
senes, dokumentiertes internes Kontrollsystem ausreichend erfolgt. 

Bei erstmaliger Prüfung ist eine vollständige Systemprüfung vorzunehmen. In den Folge-
jahren ist zu prüfen, ob sich Änderungen ergeben haben. 

 
Systemprüfungen 

 

geprüft Prüfungsfeststellungen 
Wurde zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs 
mit Zahlungsmitteln eine Dienstanweisung erlassen 
(§ 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik)? 

 

 Liegt vor 

Enthält diese mindestens Bestimmungen über 
 

• die Aufbau- und die Ablauforganisation mit 
Festlegungen entsprechend § 36 Abs. 2 Nr. 3 
GemHVO-Doppik? 

 

 Ohne Beanstandung 

• den Einsatz von automatisierter Daten-
verarbeitung mit Festlegungen entsprechend   
§ 36 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik? 

 

 Ohne Beanstandung 

• die Verwaltung der Zahlungsmittel und Be-
stände auf Konten mit Festlegungen entspre-
chend § 36 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik? 

 

 Ohne Beanstandung 

• die Sicherheit und Überwachung der Finanz-
buchhaltung mit Festlegungen entsprechend   
§ 36 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik? 

 

 Ohne Beanstandung 

Ergaben sich bei der Prüfung Anhaltspunkte dafür, 
dass diese Dienstanweisung nicht oder nur unzu-
reichend beachtet wurde? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Wird der Belegpflicht mit Hinweisen vom Beleg zu 
Eintragungen in den Büchern (§ 33 Abs. 5 GemH-
VO-Doppik) nachgekommen?  

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Finden die besonderen Regelungen zu Kassen-
anordnungen (§§ 34 und 35 GemHVO-Doppik) Be-
achtung? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Wird jeder Zahlungsvorgang erfasst und dokumen-
tiert (§ 34 Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik)? 

 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Ist die Befugnis zur Feststellung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit schriftlich geregelt (§ 34  

 Ohne Beanstandung 
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Abs. 4 S. 3 GemHVO-Doppik)? 

Wird jeder Zahlungsanspruch / jede Zahlungs-
verpflichtung auf sachliche und rechnerische Rich-
tigkeit hinsichtlich Grund und Höhe geprüft und fest-
gestellt (§ 34 Abs. 4 S. 1 GemHVO-Doppik)? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Wird die Zahlungsanweisung und die Zahlungs-
abwicklung von unterschiedlichen Personen durch-
geführt („Vier-Augen-Prinzip“)?  

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Wird der Saldo der Finanzrechnungskonten täglich 
mit dem Ist-Bestand an Finanzmitteln abgestimmt  
(§ 34 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik)?  

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Ist unterjährig mindestens eine unvermutete Prüfung 
der Zahlungsabwicklung erfolgt (§ 34 Abs. 5 S. 1 
GemHVO-Doppik)? Die letzte Prüfung erfolgte während einer 

überörtlichen Prüfung durch das GPA in 
10/2016 

 nein 

Erfolgt eine sichere Aufwahrung aller Unterlagen  
(§ 57 Abs. 1 GemHVO-Doppik)? 

 

 

 Ohne Beanstandung 

Entsprechen die auf Datenträger oder Bildträger 
gesicherten Bücher, Belege und sonstige Unterla-
gen den Mindestanforderungen (§ 57 Abs. 3 
GemHVO-Doppik)? 

 

 Ohne Beanstandung 
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2. Prüfung der Bilanz 
Bei der Prüfung der Bilanz ist zwischen der laufenden Bilanzierung und der Erst-
Bilanzierung zu unterscheiden. 

Im Rahmen der laufenden Bilanzierung wird auf die Anwendung des Abschnitts VIII der 
GemHVO-Doppik verwiesen. Grundsätzlich gilt daher der Ansatz der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Ausnahmen davon gelten nicht. 

Bei der Erstbilanzierung gilt grundsätzlich der Ansatz der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten (§ 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik). In Ausnahmefällen kann von diesem Grund-
satz abgewichen werden und Ersatzwerte (§ 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik) zur Anwendung 
kommen.  

Der Prüfer hat – je nach Ausgangssituation – die unten aufgeführten Bilanzpositionen bei 
der Durchführung der Prüfungshandlung zu berücksichtigen. 

 
Prüfung der Bilanz 
Aktiva  

Im Rahmen von Einzelfallprüfungen sind folgende Aktiv-Positionen der Bilanz zu prüfen: 
 
1. Anlagevermögen, 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2 Sachanlagen 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 
1.2.1.2 Ackerland 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
1.2.2.2 Schulen 
1.2.2.3 Wohnbauten 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
1.3 Finanzanlagen 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2 Beteiligungen 
1.3.3 Sondervermögen 
1.3.4 Ausleihungen 
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 
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1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 
2. Umlaufvermögen 
2.1 Vorräte 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 
2.1.4 Geleistete Anzahlungen 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 
2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4 Liquide Mittel 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Passiva 
Im Rahmen von Einzelfallprüfungen sind folgende Passiv-Positionen der Bilanz zu prüfen: 
 
1. Eigenkapital  
1.1 Allgemeine Rücklage 
1.2 Sonderrücklage 
1.3 Ergebnisrücklage 
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
2. Sonderposten 
2.1 für aufzulösende Zuschüsse 
2.2 für aufzulösende Zuweisungen 
2.3 für Beiträge 
2.3.1 aufzulösende Beiträge 
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 
2.4 für Gebührenausgleich 
2.5 für Treuhandvermögen 
2.6 für Dauergrabpflege 
2.7 für sonstige Sonderposten 
3. Rückstellungen 
3.1 Pensionsrückstellungen 
3.2 Altersteilzeitrückstellung 
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten 
3.4 Altlastenrückstellung 
3.5 Steuerrückstellung 
3.6 Verfahrensrückstellung 
3.7 Finanzausgleichsrückstellung 
3.8 Instandhaltungsrückstellung 
3.9 Sonstige Rückstellungen 
4. Verbindlichkeiten 
4.1 Anleihen 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 
4.2.2 vom öffentlichen Bereich 
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
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4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  

 
Prüfungsfragen zur Bilanz geprüft Prüfungsfeststellungen 

 

Prüfung des Inventars durch Inventur bzw. 
Inventurvereinfachungsverfahren 
(§§ 37 u. 38 GemHVO-Doppik) 

 

Wurde der Wert der einzelnen Vermögens-
gegenstände und Schulden zum Schluss des Haus-
haltsjahres durch Inventur ermittelt und in einem 
Inventarverzeichnis nachgewiesen? 

 ja 

Aufnahme aller Vermögensgegenstände zum 
01.01.2014 erfolgt durch Inventur und Fort-
schreibung durch Zugangsmeldungen. Inven-
tarverzeichnis liegt vor. 

Wurde von Inventurvereinfachungsverfahren gemäß 
den Vorschriften des § 37 Abs. 2 u. 3 sowie § 38 
GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht und wird dar-
über im Anhang berichtet? 

 ja 

Festwertbildung gem. Bilanzierungs-, Bewer-
tungs- und Inventurrichtlnie 

Ist das aufgestellte Inventar aussagekräftig und im 
Einzelnen nachvollziehbar? 

 ja 

Aufstellung des Anlagevermögens liegt in 
Papier- und Dateiform vor. 

Prüfung der Beachtung allgemeiner Bewer-
tungsgrundsätze 
(§ 39 GemHVO-Doppik) 

 

Prüfung des Gebots der Bilanzidentität  
Stimmen die einzelnen Wertansätze in der Eröff-
nungsbilanz des Haushaltsjahres mit denen in der 
Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres 
überein? 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Prüfung des Gebots der Einzelbewertung (Ver-
rechnungsverbot)  

Wurden die Vermögensgegenstände und Schulden 
einzeln bewertet? 

 ja 

Alle Vermögensgegenstände und Schulden 
wurden einzeln bewertet 

Prüfung des Gebots der Vorsicht  
Sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste der 
Kommune in den ausgewiesenen Bilanzpositionen 
berücksichtigt? 

 ja 
Die Ausweisung aller Positionen erfolgte unter 
wirtschaftlicher Betrachtung und der gebote-
nen Vorsicht 

Prüfung des Gebots der Stetigkeit  
Wurden die auf den vorhergehenden Jahres-  Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
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Anlagevermögen  
Dienen die ausgewiesenen Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens auch der dauernden 
Aufgabenerfüllung der Kommune? 

 

 Ohne Beanstandung 

Wurde das Ausweisverbot für unentgeltlich erwor-
bene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens in der Bilanz beachtet? Keine solchen Vermögensgegenstände vor-

handen. Ausweisverbot würde sonst grund-
sätzlich Beachtung finden. 

 Ohne Beanstandung 

Wurde das Vermögen zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten inklusive der Hinzurechnungen und 
Kürzungen gemäß den Ermittlungsvorschriften des § 
41 Abs. 2 - 5 GemHVO-Doppik bewertet? 

 

 Ohne Beanstandung 

Werden die Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens in gleichen Jahresraten über die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer um planmäßige 
Abschreibungen (lineare Abschreibung) vermindert?  Afa-Tabelle Schleswig-Holstein 

 Ohne Beanstandung 

Sind Abweichungen von der linearen Abschreibun-
gen (Abschreibung nach Maßgabe der Leistungsab-
gabe – Leistungsabschreibung und/oder außer-
planmäßige Abschreibungen) im Anhang erläutert? 

 

 entfällt 

Wurde sichergestellt, dass bei selbstständig nutzba-
ren und abnutzbaren Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 ange-
schafft wurden und deren Anschaffungs- oder Her- Sicherstellung durch Inventur der Fa. 

 Ohne Beanstandung 

abschluss angewandten Bewertungsmethoden bei-
behalten bzw. erfolgte bei einer Abweichung eine 
Angabe im Anhang? 

Prüfung des Gebots der Periodenabgrenzung 
(Stichtagsprinzip) [betrifft Ergebnisrechnung]  

Sind die im Haushaltsjahr entstandenen Aufwen-
dungen und erzielten Erträge – unabhängig von den 
Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen – im 
Jahresabschluss berücksichtigt?  

 ja 
In der Eröffnungsbilanz wurden die im Jahr 
2014 erfolgten Auszahlungen, die dem Vor-
jahr in Aufwand und Ertrag zuzurechnen wa-
ren, als Verbindlichkeit bzw. Forderung aus-
gewiesen. 

Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und 
Bilanzierungsverbote (40 GemHVO-Doppik)  
Erfolgt in der zu prüfenden Bilanz ein vollständiger 
Ausweis der Bilanzpositionen analog der Bilanzglie-
derung des § 48 Abs. 1 u. 2 GemHVO-Doppik? 

 Ohne Beanstandung 
 

Wurde das Verrechnungsverbot (d.h. keine Ver-
rechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der 
Passivseite) eingehalten? 

 Ohne Beanstandung 

Es wurden keine Verrechnungen vorgenom-
men 

  
Aktiva  
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stellungskosten 150 € netto überschreiten, aber 
1.000 € netto nicht übersteigen, der § 6 Abs. 2 a des 
Einkommensteuergesetzes entsprechend ange-
wandt wurde? 

KommCura. Siehe Dokumentation. 

Wird bei der Bestimmung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögens-
gegenständen die vom Innenministerium im Amts-
blatt für Schleswig-Holstein bekannt gegebene Ab-
schreibungstabelle für Kommunen zugrunde gelegt?  

 

 ja 

Wurden die Restnutzungsdauern im Falle einer Er-
weiterung oder eine über den ursprünglichen Zu-
stand hinausgehende wesentliche Verbesserung 
eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermö-
gens zeitlich nach hinten angepasst? 

 
Wertverändernde Restnutzungsdauern wer-
den bei der Abschreibung berücksichtigt. 

 

 ja 

Wurden im Umlaufvermögen nur Gegenstände aus-
gewiesen, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen      (§ 40 
Abs. 2 GemHVO-Doppik? 

 

 Ohne Beanstandung 

Wurden Bewertungsvereinfachungsverfahren bei 
Vorratsvermögen richtig angewendet (§ 42 GemH-
VO-Doppik)? 

Kein Vorratsvermögen vorhanden 

 entfällt 

Umlaufvermögen  

Wurden die insbesondere im Bereich des Bauhofes 
u. der Beschaffungsstelle vorhandenen Vorräte voll-
ständig erfasst und bewertet (§ 40 GemHVO-
Doppik)? 

 entfällt 
 

Wurden alle von der Gemeinde geleisteten Anzah-
lungen bilanziert (§ 48 Abs. 1 Nr. 1.2.8 GemHVO-
Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 
 

Wurden die öffentlich-rechtlichen Forderungen (z.B. 
Steuern, Gebühren, Beiträge) und die privatrechtli-
chen Forderungen (z.B. Entgelte) lückenlos erfasst 
(§ 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 
 

Erfolgte eine vorsichtige Bewertung der Forderun-
gen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 
 
Es wurden für die EB nur Einzelwertberichti-
gungen vorgenommen. 

 

 

Wurden die liquiden Mittel (Bankbestände, Bargeld) 
lückenlos und richtig (Kontoauszüge zum Bilanz-
stichtag) erfasst (§ 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 

Saldenbestätigungen liegen zur Einsicht vor. 
Durch die Verwaltungsgemeinschaft ist der 
Bestand des Schulzweckverbandes          
Tornesch-Uetersen mitenthalten. Die liquiden 
Mittel wurden anhand der Tagesabschlüsse 
der Stadtkasse ermittelt. 
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Wurden alle von der Gemeinde gewährten Zuwei-
sungen u. Zuschüsse für noch in der Zweckbin-
dungsfrist befindliche Investitionen als aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten berücksichtigt (§ 40 Abs. 
7 GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 
 

Ist die jährliche Auflösung dieser ARAP auf der 
Grundlage der festgelegten Zweckbindungsfrist und 
bei fehlender Zweckbindungsfrist auf der Grundlage 
des § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik erfolgt? 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Wurden die Umlagen zur Finanzierung von Vermö-
gensgegenständen (z.B. bei Ämtern, Zweckverbän-
den u. Schulverbänden) wie Zuweisungen (siehe Nr. 
6 u. 7) behandelt (§ 40 Abs. 8 GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 
 

  

Passiva  

Eigenkapital 
 

Allgemeine Rücklage  
Prüfen Sie, ob die Allgemeine Rücklage zutreffend 
berechnet worden ist (§ 25 GemHVO-Doppik).  Ohne Beanstandung 

 

Sonderrücklage  

Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für die Bildung 
einer Sonderrücklage gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-
Doppik eingehalten und ausreichend dokumentiert 
worden sind: 
• Sonderrücklage für erhaltene Zuwendungen 

• Stellplatzrücklage 

 entfällt 
 

Stellen Sie fest, ob erhaltene Zuwendungen für die 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen als Sonderrücklage erfasst wurden, 
wenn deren ertragswirksame Auflösung durch den 
Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (§ 25 
Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik). 

 entfällt 
 

Stellen Sie fest, ob bei zweckentsprechender Ver-
wendung der Mittel eine Umbuchung in die Allge-
meine Rücklage erfolgt ist (§ 25 Abs. 2 Satz 2 
GemHVO-Doppik). 

 entfällt 
 

Ergebnisrücklage  
Prüfen Sie, ob bei Zuführungsbeträgen aus Jahres-
überschüssen die Obergrenze des zulässigen Be-
trages nicht überschritten wird (§ 25 Abs. 3 und § 26 
Abs. 2 GemHVO-Doppik). 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Lag bei Zuführungsbeträgen aus Jahresüber-
schüssen der Beschluss der Gemeindevertretung 
nach § 95 n Abs. 3 GO vor? 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag  
Wurde der Jahresfehlbetrag, soweit ein Ausgleich 
durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage 
nicht möglich ist, vorgetragen (§ 26 Abs. 4 Satz 1 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
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Stellen Sie fest, ob im Falle eines nicht durch Eigen-
kapital gedeckten Fehlbetrages ein Ausweis ent-
sprechend der Vorschrift des § 50 Abs. 3 GemHVO-
Doppik vorgenommen wurde, d.h. das Eigenkapital 
durch Verluste aufgebraucht ist und sich dadurch ein 
Überschuss der Passivposten über die Aktivposten 
ergibt. 

 

 entfällt 

GemHVO-Doppik)? 

Wurde beachtet, dass ein vorgetragener Jahresfehl-
betrag nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen 
Rücklage ausgeglichen werden kann (§ 26 Abs. 4 
Satz 2 GemHVO-Doppik)? 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
Prüfen Sie, ob der ausgewiesene Jahresüber-
schuss / Jahresfehlbetrag mit der Gesamtergebnis-
rechnung übereinstimmt. 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Wurden Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus 
Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen (§ 26 
Abs. 3 GemHVO-Doppik)? 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
 

Sonderposten  
Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und 
Zuweisungen  

Wurden erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für 
die Anschaffung von Vermögensgegenständen als 
Sonderposten passiviert, wenn sie aufgelöst werden 
sollen (§ 40 Abs. 5 Satz 1GemHVO-Doppik)? 

 Ohne Beanstandung 

Vorliegende Bewilligungsbescheide 

Hat die Bewilligungsbehörde bei Zuweisungen für 
Einrichtungen, die sich i.d.R. zu mehr als 10 % aus 
Entgelten finanzieren, einer Auflösung des Sonder-
postens entsprechend der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer oder Leistungsmenge zugestimmt  
(§ 40 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)? 

 entfällt 
 

Prüfen Sie Sonderposten aus Zuschüssen und Zu-
weisungen insbesondere daraufhin, ob der Zuwen-
dungsgeber die ergebniswirksame Auflösung des 
Sonderpostens nicht ausgeschlossen hat (§ 40 Abs. 
5 Satz. 3 und Erläuterungen zu § 48 Abs. 4 GemH-
VO-Doppik). 

 Ohne Beanstandung 
 

Stellen Sie fest, ob sichergestellt ist, dass keine 
Zuwendungen von den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten abgezogen worden sind. 

 Ohne Beanstandung 
 

Stellen Sie fest, ob Sonderabschreibungen beim 
bezuschussten Vermögensgegenstand durchgeführt 
wurden (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik). 

 entfällt 
 

Prüfen Sie, ob beim Ausscheiden des betreffenden 
Vermögensgegenstandes die Auflösung des Son-
derpostens vorgenommen wurde (§ 40 Abs. 5 Satz 
3 GemHVO-Doppik).  

 entfällt 
 

Sonderposten für Beiträge  
Prüfen Sie, ob erhobene Beiträge für die Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen als Sonderposten passiviert wurden 
(§ 40 Abs. 6 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

 Ohne Beanstandung 
 

Prüfen Sie, ob Beiträge, die die Stadt Tornesch für  entfällt 
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Wurden die Rückstellungen nur in Höhe des Betra-
ges angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung 
notwendig ist?  

 

 Ohne Beanstandung 

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleis-
tungen, sonstige Verbindlichkeiten 

 

Grundsätzliches zu den in der Bilanz ausgewie-
senen Schulden  
Wurden die Schulden unter den vorgeschriebenen 
Bilanzpositionen (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-
Doppik) ausgewiesen?  

 Ohne Beanstandung 

Wurden zum Schluss des Haushaltsjahres (auch) 
die Schulden genau verzeichnet und dabei der Wert 
der einzelnen Schulden ermittelt und im Inventar 
angegeben (gem. § 37 GemHVO-Doppik)? 

 

 Ohne Beanstandung 

Lagen Nachweise für die in der Bilanz ausgewiese-
nen Beträge vor?   

 Ohne Beanstandung 
Erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Verbind-
lichkeiten mit 

a. dem Sachkonto 
 

 Ohne Beanstandung 

Einrichtungen, die sich i.d.R. zu mehr als 10 % aus 
Entgelten finanzieren, erhoben hat, entsprechend 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder Leis-
tungsmenge aufgelöst wurden (§ 40 Abs. 6 Satz 2 
GemHVO-Doppik). 
Prüfen Sie, ob andere Beiträge entsprechend der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst 
wurden (§ 40 Abs. 6 Satz 3 GemHVO-Doppik). 

 Ohne Beanstandung 
 

Sonderposten für Gebührenausgleich  
Wurden alle maßgebenden kostenrechnenden Ein-
richtungen bei der Bewertung der Kostenüberde-
ckungen nach § 6 KAG berücksichtigt (§ 50 Abs. 1 
GemHVO-Doppik)? 

 entfällt 
 

Sonderposten für Treuhandvermögen und  Dau-
ergrabpflege  

Prüfen Sie, ob Sonderposten für Treuhand-
vermögen und Dauergrabpflege zu bilden waren    
(§ 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik). 

 entfällt 
 

Rückstellungen  

Prüfen Sie, ob nur Rückstellungen gebildet worden 
sind, die nach § 24 GemHVO-Doppik zugelassen 
sind. Dies sind: 
• Pensionsrückstellungen 
• Altersteilzeitrückstellung 
• Rückstellung für später entstehende Kosten 
• Altlastenrückstellung 
• Steuerrückstellung 
• Verfahrensrückstellung 
• Finanzausgleichsrückstellung 
• Instandhaltungsrückstellung 
• Sonstige Rückstellungen 

Hinweis: Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebil-
det werden, soweit diese durch Gesetz oder Verord-
nung zugelassen sind. 

 Ohne Beanstandung 
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b. der Saldenliste zum Stichtag 
c. der Schuldenübersicht 
d. den Personenkonten 
e. evtl. vorliegenden sonstigen Bestätigungen 
f. dem Inventar gem. § 37 GemHVO-Doppik. 

Sind die ausgewiesenen Schulden rechnerisch rich-
tig ermittelt?  

 Ohne Beanstandung 
Sind die Nachweise für die in der Bilanz ausgewie-
senen Beträge (z.B. Saldenbestätigungen, Stich-
tagsauszüge, stichtagsbezogene Barwertberech-
nungen, Steuerberechnungen und -bescheide oder 
sonstige Belege) vorhanden? 

 

 Ohne Beanstandung 

Konnten evtl. bestehende Differenzen zwischen den 
ausgewiesenen Bilanzwerten und den Einzelnach-
weisen aufgeklärt werden?  

 Ohne Beanstandung 

Sind Angaben zum Entstehungsgrund der Schulden, 
der Wirtschaftlichkeit der Konditionen bzw. der Besi-
cherung für die ausgewiesenen Schulden vorhanden 
und nachvollziehbar? 

 

 ja 

Sind im geprüften Haushaltsjahr Änderungen hin-
sichtlich der vertraglichen Grundlagen der Schulden 
eingetreten?  

 entfällt 

Sind die Schulden gem. § 40 Abs. 1 GemHVO-
Doppik vollständig ausgewiesen worden?  

 Ohne Beanstandung 
Wurden die ausgewiesenen Schulden zu ihrem 
Rückzahlungsbetrag gem. § 41 Abs. 6 GemHVO-
Doppik angesetzt?  

 Ohne Beanstandung 

Wurde gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem 
Anhang ein Verbindlichkeitsspiegel beigefügt und 
die vorgesehene Gliederung nach Restlaufzeiten 
anhand der zugrunde liegenden Unterlagen über-
prüft, ist sie plausibel? 

Verbindlichkeitenspiegel liegt vor. 

 Ohne Beanstandung 

Wurden im Anhang die, im Verbindlichkeitenspiegel 
auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle 
Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche 
finanzielle Verpflichtungen ergeben können, erläu-
tert (§ 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Einzelne Verbindlichkeiten  
Anleihen  
(vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 30)  

Wurden am öffentlichen Kapitalmarkt langfristige 
Verbindlichkeiten (z.B. Schuldverschreibungen, 
Genussscheine) aufgenommen? 

 

 entfällt 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  
vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 32 
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen vom öffentlichen Bereich (Bund, 
Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Sonstige), vom 
privaten Kapitalmarkt  

 

Hat die Stadt Tornesch Richtlinien zur Aufnahme 
von Krediten aufgestellt? 

 

 Krediterlass vom Innenministe-
rium 

Wurde die Kreditermächtigung der Haushalts-
satzung eingehalten?  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
Wurden Vergleichsangebote eingeholt (Beachtung 
des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaft-  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
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lichkeit)?? 

Wurde das Aktivierungswahlrecht gemäß § 49 Abs. 
2 GemHVO für die Fälle beachtet, in denen der 
Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeit höher ist als 
der Auszahlungsbetrag (Disagio)? 

 

 entfällt 

Wurde dieser Unterschiedbetrag entsprechend den 
Vorschriften in der aktiven Rechnungsabgrenzung 
ausgewiesen?  

 entfällt 

Erfolgt die Ausbuchung erloschener Verbindlich-
keiten ordnungsgemäß? 
Gibt es dafür entsprechende Nachweise?  

 entfällt 

 
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 
(vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 33) 
Liquiditätskredite können wie langfristige Kredite bei 
verschiedenen Institutionen aufgenommen werden 
(s. oben) 

 

Wurden unter dieser Bilanzposition ausschließlich 
Kredite erfasst, die der Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit der Gemeinde dienen? 

 

 Ohne Beanstandung 

Sofern die Genehmigung der Kommunalaufsichts-
behörde für den in der Haushaltssatzung fest-
gesetzten Höchstbetrag erforderlich war: lag sie 
vor? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte 
Höchstbetrag beachtet?  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
Wird die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde mit einer 
zuverlässigen Liquiditätsplanung gesteuert (§ 27 
GemHVO-Doppik)?  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
(vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 
34) 

• Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 
Restkaufgelder Leasinggeschäfte- Finanzie-
rungsleasing - übrige Leasingverträge 

 

Sind die kreditähnlichen Verbindlichkeiten ausrei-
chend belegt?  

 entfällt 
Sind keine Verbindlichkeiten für die Besicherung von 
Darlehensschulden mit einer Hypothek oder Grund-
schuld erfasst? Hinweis: Diese gehören zur Konten-
gruppe 37 sonstige Verbindlichkeiten. 

 

 entfällt 

Wurde bei Leasinggeschäften die insgesamt einge-
gangene Verpflichtung (= Leasingsumme) abzüglich 
der bis zum Ende des Berichtszeitraumes geleiste-
ten Tilgungen ausgewiesen? 

 

 entfällt 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen (vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Konten-
gruppe 35) 

 

Gibt es im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Abwei-
chungen hinsichtlich der Höhe der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Können diese Abweichungen nachvollziehbar be-
gründet werden?  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
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Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  
(vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 
36) 
Hinweis: Zu erfassen sind rückzahlbare, erhaltene 
Zuwendungen und verbindlich zugesagte zu leisten-
de Zuwendungen, gegliedert nach 
- Finanzausgleichsverbindlichkeiten 
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu-

schüssen für laufende Zwecke  
- Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 
- Soziale Leistungsverbindlichkeiten 
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu-

schüssen für Investitionen 
- Steuerverbindlichkeiten 
- Andere Transferverbindlichkeiten 

 

 Entfällt 

Sonstige Verbindlichkeiten  
vgl. verbindlicher Kontenrahmen, Kontengruppe 37 
Durchlaufende Posten, z.B. verrechnete Mehrwert-
steuer, abzuführende Lohn und Kirchensteuer, sons-
tige durchlaufende Posten 

- Abzuführende Gewerbesteuer 
- Empfangene Anzahlungen 
- Andere sonstige Verbindlichkeiten 

 

 Ohne Beanstandung 

Passive Rechnungsabgrenzung  
Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind Rechnungs-
abgrenzungsposten je nach ihrem Entstehungs-
grund nach Abs. 1 Nr. 3 zu aktivieren oder nach 
Abs. 2 Nr. 5 zu passivieren.  

 

 Ohne Beanstandung 

Existiert eine Aufstellung sämtlicher passiver Rech-
nungsabgrenzungsposten, durch die der Bilanzwert 
nachgewiesen wird und wurde dieser rechnerisch 
überprüft? 

 

 Ohne Beanstandung 

Sind die einzelnen passiven Rechnungs-
abgrenzungsposten durch entsprechende Unterla-
gen nachgewiesen? 

 

 Ohne Beanstandung 

Lagen die Voraussetzungen für eine passive Rech-
nungsabgrenzung vor(§ 49 Abs. 3 GemHVO-
Doppik)? 

 

 Ohne Beanstandung 

Ergeben sich aus der Ergebnisrechnung Anhalts-
punkte (wiederkehrende Buchungen für Dauerleis-
tungen) dafür, dass weitere passive Rechnungsab-
grenzungen hätten erfolgen müssen? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Bestehen im Vergleich zum Vorjahr nicht unerhebli-
che Abweichungen, sind diese begründet?  

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Waren in Vorjahren gebildete passive Rechnungs-
abgrenzungsposten aufzulösen, weil im geprüften 
Haushaltsjahr der Ertrag entstanden ist und ist dies 
zutreffend so erfolgt? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Sind die mit den passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten korrespondierenden Ertragsbuchungen in 
der Ergebnisrechnung entsprechend ausgewiesen 
worden? 

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 
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Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ein-
zahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie 
Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen (§ 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik). 

 

Wurde ein ggf. ermitteltes Disagio richtig in der pas-
siven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen (§ 49 
Abs. 3 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

 

3. Besonderheiten bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz 
Besondere Fragestellungen bei der Prü-
fung der Eröffnungsbilanz 

 

geprüft Prüfungsfeststellungen 

Wurde vor Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine 
Inventur nach § 37 GemHVO-Doppik durchgeführt 
und ein Inventar aufgestellt (§ 54 Abs. 2 GemHVO-
Doppik)? Siehe Dokumentation der Firma KommCura 

und der Stadt Tornesch 

 ja 

Prüfen Sie, ob die Ergebnisrücklage für die Eröff-
nungsbilanz zutreffend berechnet worden ist   (§ 25 
Abs. 3 und § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik). 

 

 Ohne Beanstandung 

Wurden in der Eröffnungsbilanz Fehlbeträge aus 
Vorjahren erfasst (§ 54 Abs. 4 GemHVO-Doppik)? 

 

 Es sind keine Fehlbeträge 
entstanden 

Prüfen Sie ob im Anhang die Höhe der Differenz 
zwischen den um Abschreibungen verminderten 
Anschaffungs-/ und Herstellungskosten und den 
Wiederbeschaffungszeitwerten angegeben wurde  
(§ 54 Abs. 5 GemHVO-Doppik). Dies kann z.B. bei 
kostenrechnenden Einrichtungen der Fall sein.  

 

 entfällt 

Wurde bei beweglichen Vermögensgegenständen 
eine pauschale Abschreibung vorgenommen (Rest-
wert ist in diesem Fall über fünf Jahre abzuschrei-
ben); siehe § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik? Regelung wurde nicht angewendet 

 Nein 

Durften Erfahrungswerte verwendet werden, weil die 
tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand zu ermitteln waren? Ist der „unverhältnis-
mäßige Aufwand“ von der Verwaltung dokumentiert 
worden (§ 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik)?  

Siehe Dokumentation der Firma KommCura 

 Ohne Beanstandung 

Liegt eine Erweiterung oder eine über den ursprüng-
lichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbes-
serung eines Vermögensgegenstandes des Anlage-
vermögens vor (§ 43 Abs. 5 GemHVO-Doppik)? Siehe Dokumentation der Firma KommCura 

 ja 

Hat die Stadt Tornesch für Aufwendungen für Maß-
nahmen der Sanierung, Modernisierung und Erneue-
rung Zuschüsse, Zuweisungen oder zinsgünstige 
Darlehen von Körperschaften oder Förderbanken für 
die Maßnahme erhalten oder Beiträge nach dem 
Kommunalabgabengesetz erhoben (§ 41 Abs. 3 
GemHVO-Doppik)? 

Siehe Bewertung der Firma KommCura 

 ja 

Falls ja, ist zu prüfen, ob sich die Restnutzungsdauer 
eines Vermögensgegenstandes entsprechend auch  Ohne Beanstandung 
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verlängert hat (max. 50 % der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer). Siehe Bewertung der Firma KommCura 

Wurden beim Erwerb von Grundstücken vor 1975 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder 
Ersatzwerte auf der Grundlage der Preisverhältnisse 
des Jahres von 1975 zugrunde gelegt (§ 55 Abs. 2 
GemHVO-Doppik)? 

Siehe Bewertung der Firma KommCura 

 Ohne Beanstandung 

Prüfen Sie, ob bei Grundstücken, die vor 1975 er-
worben wurden und deren Anschaffungswerte nicht 
ermittelt werden konnten, statt der Preisverhältnisse 
des Anschaffungszeitpunktes die Preisverhältnisse 
des Jahres von 1975 zugrunde gelegt wurden (Rü-
ckindizierung); siehe § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

Siehe Bewertung der Firma KommCura 

 Ohne Beanstandung 

Wurden Wertberichtigungen oder Wertnach-
holungen hinsichtlich einzelner Positionen der Eröff-
nungsbilanz zu einem späteren Zeitpunkt vorge-
nommen und diese im Anhang erläutert (§ 56 Abs. 2 
GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Sofern im bisherigen Rechnungswesen Wertansätze 
übernommen wurden, ist zu prüfen, ob diese nur für 
kostenrechnende Einrichtungen gelten. Maßnah-
men, mit denen zeitnah vor Einführung des neuen 
Rechnungswesens Vermögensbewertungen nach 
Zeitwertverfahren (z.B. nach der Wertermittlungs-
verordnung, aus Gutachten etc.) durchgeführt und 
anschließend pro forma einmalig entsprechende 
Abschreibungen im kameralen Haushalt veran-
schlagt und durchgebucht werden, stellen Umge-
hungen des bereits absehbaren neuen doppischen 
Rechnungswesens mit dem darin enthaltenen An-
schaffungs- und Herstellungswertprinzip dar und 
sind deshalb unzulässig (siehe Erläuterungen des 
Innenministeriums zu § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik). 

Es wurden keine Wertansätze pauschal über-
nommen 

 entfällt 

 
Zur Überprüfung der Einzelpositionen der Eröffnungsbilanz können folgende Unterlagen hilf-
reich sein: 

1 Prüfungsberichte sonstiger Institutionen (Finanzamt, Sozialversicherung) 
2 Auflistung sämtlicher öffentlich rechtlicher Vereinbarungen, privatrechtlicher Vereinbarungen 
3 Miet- u. Pachtverträge (in Stichproben???) 
4 Rechtsanwaltsbestätigungsschreiben 
5 Aufstellung sämtlicher Gerichtsverfahren 
6 Bürgschaftserklärungen, Patronatserklärungen 
7 Grundschulden, Hypotheken 
8 Liste der Sicherungsübereignungen, Eigentumsvorbehalte, eingeräumte Pfandrechte, Forderungsabtre-

tungen (dies wird sehr schwer zu beschaffen sein, da es üblicherweise solche Unterlagen nicht gibt. Ei-
gentumsvorbehalte ergeben sich ja z.B. aus normalen Lieferverträgen) 

9 Aufstellung über die Betriebe gewerblicher Art 
10 aktuelle Steuerbescheide (auch Freistellungsbescheid) 
11 aktuelle Nichtveranlagungsbescheinigung (Kapitalerträge) 
12 Umsatzsteuervoranmeldung u. Jahresmeldung 
13 Dokumentation des internen Kontrollsystems (IKS) 
14 Aufstellung der im Rechnungswesen u. im Leistungserstellungsprozess eingesetzten EDV-Programme 

(Name, Hersteller, Version, Anzahl d. derzeitigen Benutzer) 
15 Aufstellung der eingesetzten Hardware (Serverstruktur/EDV-Organigramme, Vernetzungspläne) 
16 Prüfzertifikate und Freigabeerklärungen der eingesetzten Verfahren 
17 Dienstanweisung/ Inventurrichtlinie 
18 Abstimmung Inventur mit dem Anlagenverzeichnis 
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19 Bewertungsgrundlagen für genau bestimmte Anlagegüter 
20 Immaterielle Vermögensgegenstände: Vertragsunterlagen (stichprobenweise) 
21 Dokumentation der Durchführung d. Inventur inkl. zentraler Kontrolle der Inventurergebnisse 
22 Auflistung d. Grundstücke mit Veräußerungsabsicht 
23 Straßenkataster  
24 Grundbuchauszüge (in Stichproben) 
25 Aufstellung d. im Bau befindlichen Anlagen  
26 Aufstellung d. Bauten auf fremden Grundstücken (ergibt sich aus der Anlagenrechnung. Das Anlagenver-

zeichnis / die Anlagenrechnung müsste insgesamt angefordert werden, da sie Prüfungsgrundlage ist.) 
27 Aufstellung hinsichtlich Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (siehe Anlagenrechnung) 
28 Bewertungsgutachten 
29 Aufstellung d. Verlustübernahmen u. Bürgschaften 
30 Verzeichnis der Kunstgegenstände (siehe Anlagenrechnung) 
31 Verzeichnis der Vorräte mit Zähllisten, Preisermittlung 
32 OP-Listen der Debitoren zum Bilanzstichtag der EB und zum Prüfungszeitpunkt 
33 Übersicht über gestundete / niedergeschlagene Forderungen 
34 Saldenbestätigung der Kreditinstitute zum Bilanzstichtag (Bankauszug reicht nicht aus!) 
35 ARAP Aufstellung der Abgrenzungen 
36 Ermittlung der Ausgleichsrücklage 
37 Sonderpostenspiegel 
38 Zuordnung der Sonderposten zu den einzelnen Vermögensgegenständen 
39 Ermittlungsschema Sonderposten und deren Auflösung (alle Investitionszuschüsse  = SoPo) 
40 Berechnung der Rückstellungen,  
41 Darlehensverträge mit Zins- u. Tilgungsplänen 
42 OP-Listen Kreditoren zum EB-Stichtag u. zum Prüfungszeitpunkt 
43 Saldenlisten der Kreditoren 
44 Angabe über Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (=Verbindlichkeitenspiegel?) 
45 PRAP Aufstellungen der vorgenommenen Abgrenzungen 

  46   Personalunterlagen (Dienstverträge, Steuerkarten, Urlaubsdatei) (Stichproben) 
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4. Prüfung des Anhangs und der Anlagen des Anhangs 
Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Posten der Ergebnisrechnung die ver-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass 
sachverständige Dritte dies beurteilen können (§ 51 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik 
i.V.m.   § 251 und 285 HGB). Es ist daher zu prüfen, ob der Anhang diesem Anspruch 
gerecht wird. 

Gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind dem Anhang beizufügen: 
 

- ein Anlagenspiegel (Anlage 24) 

- ein Forderungsspiegel (Anlage 25) 

- ein Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 26) 

- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 27) 
 

Prüfung des Anhangs 
 

geprüft Prüfungsfeststellungen 

Wurde die Anwendung von Vereinfachungsregeln 
und Schätzungen beschrieben (§ 51 Abs. 1 Satz 2 
GemHVO-Doppik)? Bildung von Festwerten gem. Bilanzierungs- 

und Bewertungsrichtlinie 

 ja 

Wurden die im Verbindlichkeitenspiegel auszuwei-
senden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhal-
te, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle 
Verpflichtungen ergeben können, erläutert (§ 51 
Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik i.V.m. den §§ 251 
und 285 HGB)? 

 

 entfällt 

Wurden die besonderen Umstände, die dazu geführt 
haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 
vermittelt, gesondert angegeben und erläutert (§ 51 
Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurden die Abweichungen vom Grundsatz der Ein-
zelbewertung und von bisher angewandten Bewer-
tungs- und Bilanzierungsmethoden gesondert ange-
geben und erläutert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO-
Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurden die Angaben zu den Positionen „Sonder-
rücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstel-
lungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge 
handelt, gesondert angegeben und erläutert (§ 51 
Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurden die Abweichungen von der linearen Ab-
schreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei 
der Festlegung der Nutzungsdauern von Vermö-
gensgegenständen gesondert angegeben und erläu-
tert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)? 

Bsp. außerplanmäßige Abschreibungen (§ 43 Abs. 6 
Satz 3 GemHVO-Doppik) oder Zuschreibungen (§ 
43 Abs. 8 Satz 2 GemHVO-Doppik) 

 

 entfällt 
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Wurden die noch nicht erhobenen Beiträge aus fer-
tig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert 
angegeben und erläutert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 5 
GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurde die Art und der Umfang der derivativen Fi-
nanzinstrumente gesondert angegeben und erläutert 
(§ 51 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurde die Umrechnung von Fremdwährungen ge-
sondert angegeben und erläutert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 
7 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Wurden die weiteren Angaben, soweit sie nach Vor-
schriften der Gemeindeordnung oder dieser Verord-
nung für den Anhang vorgesehen sind, gesondert 
angegeben und erläutert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 8 
GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Besondere Angaben und Fragen zum Bi-
lanzausweis 

 

In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absät-
zen 1 und 2 des § 48 der GemHVO-Doppik der Be-
trag des Vorjahres anzugeben. Wurden die Beträge, 
die nicht vergleichbar sind, im Anhang erläutert (§ 
48 Abs. 3 GemHVO-Doppik)?  

 

 Entfällt, da Eröffnungsbilanz 

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr 
Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der 
Absätze 1 und 2 erfasst wird. Dies gilt nicht für 
Wertberichtigungen zu Forderungen. Wurden hinzu-
gefügte Posten im Anhang angegeben und erläutert 
(§ 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen 
zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag 
enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht 
erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstel-
lung vergrößert wird. Dies gilt auch für die Mitzuge-
hörigkeit zu anderen Posten, wenn Vermögensge-
genstände oder Schulden unter mehrere Posten der 
Bilanz fallen. Wurde die Zusammenfassung von 
Posten der Bilanz im Anhang angegeben und erläu-
tert (§ 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 

Besonderheiten im Falle kostenrechnender Ein-
richtungen 

 

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Ein-
richtungen, die nach dem Kommunalabgaben-
gesetz ausgeglichen werden müssen, sind als Son-
derposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. 
Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden 
sollen, sind im Anhang anzugeben. Besteht eine 
oder bestehen mehrere Kostenunterdeckungen und 
wurde diese bzw. wurden diese im Anhang angege-
ben und erläutert  (§ 50 GemHVO-Doppik)? 

 

 entfällt 
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Prüfung der Anlagen des Anhangs 
 

geprüft Prüfungsfeststellungen 
Prüfung des Anlagenspiegels (Anlage 23)  

Grundsatzfrage: Ist das Vermögen der Gemeinde 
richtig nachgewiesen (§ 95 n Abs. 1 Satz 4 GO)? 
Dazu ist zu prüfen, ob der Anlagenspiegel entspre-
chend der Bilanz gegliedert ist? 

 

 Ohne Beanstandung 

Entspricht der Anlagenspiegel dem Muster zu § 51 
Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik (Anlage 23)?  

 Ohne Beanstandung 

Prüfung des Forderungsspiegels (Anlage 24)  

Sind die Forderungen der Gemeinde vollständig und 
der Höhe nach richtig dargestellt?   

 Ohne Beanstandung 

Ist der Forderungsspiegel entsprechend dem Bilanz-
ausweis gegliedert? 

 

 Ohne Beanstandung 

Entspricht der Forderungsspiegel dem Muster zu § 
51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik (Anlage 24)    

 Ohne Beanstandung 

Prüfung des Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 
25)  
Sind die Schulden der Kommune gem. § 40 Abs. 1 
GemHVO-Doppik vollständig ausgewiesen?   

 Ohne Beanstandung 

Entspricht der Verbindlichkeitenspiegel dem Muster 
zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik (Anlage 25)  

 Ohne Beanstandung 

Prüfung der Aufstellung der übertragenen Haus-
haltsermächtigungen (Anlage 26) 

 

Sind die Übersichten über die übertragenen Haus-
haltsermächtigungen hinsichtlich der übertragenen 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 23 Abs. 
1 GemHVO-Doppik bzw. § 23 Abs. 2 GemHVO-
Doppik vollständig dargestellt? 

 

 Ohne Beanstandung 

Sind die übertragenen Beträge der einzelnen Positi-
onen auf das neue Haushaltsjahr der Höhe nach 
richtig übernommen worden? 

 

 Ohne Beanstandung 

Sind die übertragenen Beträge der einzelnen Positi-
onen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Höhe nach 
richtig angegeben? 

 

 Ohne Beanstandung 

Prüfung der Vollständigkeit der Übersichten 
über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesell-
schaften, Kommunalunternehmen, andere An-
stalten, die von der Gemeinde getragen werden, 
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Spar-
kassen, Wasser- und Bodenverbände (Anlage 
27) 

 

Erfolgt ein Ausweis aller Vermögensbeteiligungen? 
 

 Ohne Beanstandung  
Wird das jeweilige Stammkapital der Vermögens-
beteiligung der Höhe nach richtig ausgewiesen?  

 Ohne Beanstandung 
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Wird der jeweilige Anteil der Gemeinde am jeweili-
gen Stammkapital der Vermögensbeteiligung der 
Höhe nach richtig ausgewiesen? 

 

 Ohne Beanstandung 

Werden die jeweiligen Gewinnabführungen (+) bzw. 
die Verlustabdeckungen (-) des Vorvorjahres, des 
Vorjahres und des Haushaltsjahres der Vermögens-
beteiligung der Höhe nach richtig ausgewiesen? 

 

 Ohne Beanstandung 

 

Der Anhang steht im Einklang mit der Eröffnungsbilanz. Er enthält alle nach den gesetzli-
chen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Die dem Anhang beizufü-
genden Anlagen geben die Entwicklungen zutreffend wieder. Ihre Gliederungen entspre-
chen den gesetzlichen Formblättern. 
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